Meldung über

Wegzug / Adressänderung
Wir teilen Ihnen mit, dass die nachfolgende Person bei uns weg- bzw. umgezogen ist.
Kant. Ref. Nr.
     
Name und Vorname 
     
Staatsangehörigkeit 
     
Geburtsdatum 
     
bisherige Wohnadresse 
     
weg- bzw. umgezogen am 
     
neue Wohnadresse
Strasse 
     

PLZ Ort 
     
Etage/Wohnung

(bei Adressänderung)
     
Die Meldung über einen Wegzug- bzw. eine Adressänderung gilt auch für folgende Familienmitglieder:

Name, Vorname, Geburtsdatum

     
...........................................................
................................................................
Datum
Unterschrift / Stempel

Das Formular geht an die zuständige Einwohnerkontrolle

Um- bzw. Wegzug wird durch die zuständige Amtsstelle bestätigt 
 FORMCHECKBOX 
 Einwohnerkontrolle Engelberg
...............................................
......................................................................

Registriert Datum
Stempel
Verordnung über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007

Art. 15
An- und Abmeldung nach einem Wohnortswechsel
(Art. 12 Abs. 3 und Art. 15 AuG)

1 Bei einem Wechsel der Gemeinde oder des Kantons müssen sich Ausländerinnen und Ausländer spätestens nach 14 Tagen bei der für den neuen Wohnort zuständigen Stelle (Art. 17) anmelden und innerhalb der gleichen Frist bei der für den früheren Wohnort zuständigen Stelle abmelden.

2 Ausländerinnen und Ausländer, die ihren Wohnort in das Ausland verlegen, müssen sich spätestens 14 Tage vor der Ausreise bei der für den früheren Wohnort zuständigen Stelle abmelden.

